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Sachverhalt 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Teetzleben hat mit Beschluss vom 15.03.2023 
den Planentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5 „Wohnbebauung in Klein 
Teetzleben“ in der Fassung vom Februar 2023 beschlossen und zur öffentlichen Auslegung 
bestimmt. 
Die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde den gesetzlichen Bestimmungen des 
Baugesetzbuches entsprechend durchgeführt. Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind in 
dieser Zeit nicht eingegangen. 
Der Inhalt der im Ergebnis der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen ist in der als Anlage 1 beigefügten Abwägungstabelle aufgeführt.  
Die Stellungnahmen wurden geprüft; sie sollen entsprechend den jeweiligen Empfehlungen 
in den Abwägungstabellen behandelt werden.  
Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die Stellungnahmen abgegeben haben, unter 
Angabe der Gründe zu unterrichten. Die Mitteilung bzw. Einsichtnahme soll spätestens nach 
Inkrafttreten des Bebauungsplans erfolgen bzw. ermöglicht werden. 
 
Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies 
eigenverantwortlich anzuzeigen. 
Beschlussvorschlag 
Die während der erneuten öffentlichen Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 5 „Wohnbebauung in Klein Teetzleben“ abgegebenen Stellungnahme 
der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die 
Gemeindevertretung mit folgendem Ergebnis geprüft: 
 

a) berücksichtigt werden die Stellungnahmen vom Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte, Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, Landesamt 
für zentrale Aufgaben der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-
Vorpommern, Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Bergamt Stralsund, 
Straßenbauamt Neustrelitz, Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr, Deutsche Telekom Technik GmbH, E.DIS Netz 
GmbH, vodafone GmbH, 50Hertz Transmission GmbH, IHK Neubrandenburg, 
Wasser- und Bodenverband Untere Tollense/Mittlere Peene, Wasser- und 
Abwasserzweckverband Demmin/Altentreptow und Staatliches Bau- und 
Liegenschaftsamt Neubrandenburg, 



 
b) teilweise berücksichtigt werden die Stellungnahmen vom Staatlichen Amt für 

Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte und BUND M-V e. V., 
 

c) nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen von   Keine. 
  



 

Finanzielle Auswirkungen 
im lfd. Haushaltsjahr:     in Folgejahren:     

             
   X nein      X nein   ja 

             
    ja       einmalig    
             

          jährlich wiederkehrend 
                    

Finanzielle Mittel stehen: 

             

    stehen zur Verfügung unter    stehen nicht zur Verfügung  

           

  Produktsachkonto:     
Deckungsvorschlag: 
Produktsachkonto:   

       

  Bezeichnung:     Bezeichnung:    

   
  
  

  
 
      Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

             
                    

Haushaltsmittel: 
  
  Haushaltsmittel:     

  
Soll gesamt:   Soll gesamt:     

Maßnahmesumme: 
  
  Maßnahmesumme:   

noch verfügbar: 
  
  noch verfügbar:     

 
Erläuterungen: Die Kosten trägt der Vorhabenträger.  
 

 

 

Anlage/n 
1 Abwägungstabelle öffentlich 

 
 



 

12.06.2023    1 

Gemeinde Groß Teetzleben 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5 „Wohnbebauung in Klein Teetzleben“  

 
 

STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  
DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs.3 BauGB  
 

STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
nach § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs.3 BauGB 

 
ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN  

nach § 2 Abs. 2 BauGB 
 

BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

 
Aufgestellt: 
Burg Stargard / Neubrandenburg, den 12.06.2023 
 

Gemeinde Lindetal     

Amt Treptower Tol-
lensewinkel 

Bau, Ordnung und So-
ziales 

Rathausstr. 1 17087 Altentreptow Tel.: 03961 2551 662 Fax: 03961 2551 181 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 08.06.2023 Firstverlängerung bis 
28.05.2023 

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 25.04.2023  

3. Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern  x 

4. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

5. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 12.04.2023 keine Stellungnahmen 

6. Landesamt für innere Verwaltung M-V 27.03.2023  

7. Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastro-
phenschutz M-V 

15.05.2023  

8. Landesforst M-V 24.04.2023  

9. Bergamt Stralsund 18.04.2023  

10. Straßenbauamt Neustrelitz 31.03.2023  

11. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 17.04.2023  

12. Deutsche Telekom Technik GmbH 03.04.2023  

13. E.DIS Netz GmbH 28.03.2023  

14. BIL-Portal (GDMcom, GASCADE)  x 

15. Vodafone GmbH 24.04.2023  

16. 50Hertz Transmission GmbH 27.03.2023  

17. IHK Neubrandenburg 20.04.2023  

18. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern  x 

19. Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense/Mittlere Peene“ 30.03.2023  

20.  GkU mbH 27.03.2023  

21. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg 17.04.2023  

 Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte 24.04.2023  

 
 

Während der öffentlichen Auslegung vom 17.04.2023 bis zum 17.05.2023 sind keine Stellungnahmen eingegangen. 

1. BUND M-V e.V. 10.05.2023 

2.   
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Nachbargemeinden: 

1. Gemeinde Breesen   

2. Gemeinde Wildberg   

3. Stadt Altentreptow   

4. Gemeinde Nedemmin   

5. Gemeinde Trollenhagen   

6. Gemeinde Woggersin   
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Landkreises Mecklenbur-
gische Seenplatte werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen und in die weitere Planung eingestellt. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung, dass der 
Argumentation zum selbstständigen Bebauungsplan gefolgt wird, 
zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
Mit der E-Mail vom 24.04.2023 liegt die Stellungnahme der Lan-
desforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern vor, in der das forstbe-
hördliche Einvernehmen zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan erteilt wird. 
Nach § 2 Abs. 1 der Waldabstandsverordnung können Garten-
werkzeugschuppen als Ausnahme vom Waldabstand zugelassen 
werden. Der Bebauungsplan setzt fest, dass auch die Ausnahmen 
mindestens 15 m entfernt vom Waldrand sein müssen. 
Die Einzelfallentscheidung über die Ausnahme liegt bei der Forst-
behörde, der Bebauungsplan bereitet die Möglichkeit vor. 
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Die Gemeinde Groß Teetzleben wird den Durchführungsvertrag 
mit dem Vorhabenträger vor Satzungsbeschluss abschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhaben und Erschließungsplan wird um den neuen Schup-
penstandort ergänzt, damit dieser, wenn die Forstbehörde die 
Ausnahme genehmigt, errichtet werden kann. 
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Kenntnisnahme, dass bei Umsetzung der Auflagen der uNB keine 
artenschutzrechtlichen Konflikte durch das Vorhaben ausgelöst 
werden. 
 
Die Vermeidungsmaßnahme V1 bezüglich Bauzeitenregelung 
wird folgendermaßen qualifiziert: 
V1 Um die Tötung und Verletzung von Brutvögeln im Zuge der 
Bauarbeiten zu verhindern, sind eventuelle Strauchbeseitigungen, 
Gehölzrückschnitte sowie die Baufeldfreimachung (u.a. die Her-
richtung der Zuwegungen, Montage-, Fundament- und Bauein-
richtungsflächen) zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar 
zu realisieren. Ein vor-zeitiger Baubeginn ist nur dann möglich, 
wenn durch eine sachverständige Person nachgewiesen wird, 
dass zum Zeitpunkt der Vorhabenrealisierung keine Beeinträchti-
gung des Brutgeschehens erfolgt, ggf. sind in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde Vergrämungsmaßnahmen umzuset-
zen. 
 
Der Forderung nach einer ökologischen Baubegleitung wird mit 
der Formulierung der Vermeidungsmaßnahme V4 entsprochen. 
Hierbei wird der vorletzte Satz der Forderung nicht übernommen, 
da eine Erfassung der Avifauna und Herpetofauna bereits im Jahr 
2022 erfolgte. 
V4 Um Konflikte zwischen Projektrealisierung und Arten-
schutz jeweils in der aktuellen Ausführungsphase erkennen zu 
können und die erforderlichen und fachlich geeigneten Maßnah-
men zu einer erfolgreichen Konfliktlösung zu gewährleisten ist 
eine ökologische Baubetreuung im Zeitraum vom 15.02. bis 31.08. 
erforderlich. Diese Baubegleitung ist durch einen Gutachter auf 
den Gebieten der Herpetologie und Ornithologie zu realisieren. 
GGf. vorgefundene Lurche/Reptilien sind zu bergen, zu versorgen 
und in geeignete Lebensräume im Umfeld des Vorhabens zu ver-
bringen. 
 
Bezüglich Lichtverschmutzung wird folgende Vermeidungsmaß-
nahme V5 in die Unterlagen aufgenommen: 
V5 Es ist Beleuchtung mit möglichst wenig Blauanteilen zu 
verwenden. Empfohlen werden warmweiße LEDs. Ausgestattet 
sind diese mit einer Farbtemperatur bis etwa 3.000 Kelvin. 
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Kenntnisnahme der Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der uNB keine 
vertiefende FFH – Verträglichkeitsprüfung verlangt wird und dass 
das Vorhaben aus Sicht der uNB keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele von Natura – Gebieten verursacht. 
 
 
Der Hinweis auf Bodendenkmale wird überarbeitet. 
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Die private Verkehrsfläche grenzt an eine öffentliche Verkehrsflä-
che an. Die Straßenbegrenzungslinie wurde festgesetzt. 
Der Eigentümer der Privatstraße, die Kirche, hat dem Vorhaben-
träger grundbuchlich eine Geh-, Fahr- und Leitungsrecht erteilt. 
Nach Eintragung einer Baulast (was noch nicht erfolgt ist), ist die 
Zufahrt öffentlich-rechtlich gesichert. Da die öffentlich-rechtliche 
Sicherung der Zufahrt für die Baugenehmigung des Vorhabenträ-
gers erforderlich ist, ist die Baulasteintragung vor Antragstellung 
zu beantragen. 
 
Eine Widmung der Straße kommt aufgrund der Eigentumsverhält-
nisse nicht in Frage. 
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Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt zur Kenntnis, dass es aus 
immissionsschutzrechtlicher, wasser-, bodenschutz- und abfall-
rechtlicher Sicht keine weiteren Hinweise zur gemeindlichen Pla-
nung gibt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
1. Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt zur Kenntnis, dass ge-
gen die gemeindliche Planung keine Bedenken bestehen. 
 
 
2. Die Belange des Klimaschutzes werden in der Umweltprüfung 
betrachtet. Bei Verfahren nach § 13b BauGB gilt § 13a entspre-
chend und wird auf die Umweltprüfung verzichtet. 
Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der 
Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne 
des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt und zulässig. Dazu gehören auch mögliche Beeinträchti-
gungen des Schutzgutes Klima.  
Davon abgesehen hat die Fläche keine nennenswerte Bedeutung 
für das Klima, da das Vorhaben ausschließlich artenarmen Zier-
rasen und ruderale Staudenflur im Siedlungsrandbereich betrifft. 
Die Wirkungen der Planung sind unerheblich und führen nicht zur 
Störung der Klimafunktion. Die Sauerstoffproduktions-, Wind-
schutz-, Staubbindungsfunktion-, Kaltluftproduktions- und Luft-
austauschfunktion ist nicht betroffen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für in-
nere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung des Lan-
desamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, 
dass der gemeindlichen Planung keine Festpunkte der amtlichen 
geodätischen Grundlagennetze des Landes berührt, zur Kennt-
nis. 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte war am Verfahren 
beteiligt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für zent-
rale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katstro-
phenschutz Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung des Lan-
desamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- 
und Katstrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern, dass sie als 
obere Landesbehörde nicht für die Bauleitplanung der Gemeinde 
zuständig ist, zur Kenntnis. 
 
Der fachtechnische Hinweis ist bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch die Vorhabenträger und seine Beauftragten zu 
beachten und war als Hinweis in die Begründung des Entwurfes 
eingestellt. 
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12.06.2023    16 

 

Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise der Landesforst Mecklen-
burg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung der Lan-
desforst Mecklenburg-Vorpommern, dass das forstbehördliche 
Einvernehmen erteilt wird, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung des 
Bergamtes Stralsund, dass die gemeindliche Planung keine 
bergbaulichen Belange sowie Belange nach Energiewirtschafts-
gesetz berührt, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise des Straßenbauamtes 
Neustrelitz werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung des Stra-
ßenbauamtes Neustrelitz, dass es keine Bedenken zum Entwurf 
der gemeindlichen Planung gibt, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise des Bundesamtes für Infra-
struktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung des Bun-
desamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-leistungen 
der Bundeswehr, dass Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt 
werden durch die gemeindliche Planung, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise der Deutschen Telekom 
Technik GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung der 
Deutschen Telekom Technik GmbH, dass prinzipiell keine Ein-
wände gegen die gemeindliche Planung bestehen, zur Kenntnis. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich Telekommunikati-
onslinien der Telekom im Plangeltungsbereich der gemeindli-
chen Planung befinden. Diese liegen im Norden parallel zur 
Ringstraße. 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan sieht die Verlegung eines 
Datenkabels der Telekom vor. Der Hausanschluss wurde bereits 
im Januar 2023 beantragt bei der Telekom. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung der 
E.DIS Netz GmbH, dass sich Gasleitungen und Niederspan-
nungsstromkabel im Geltungsbereich der gemeindlichen Pla-
nung befinden, zur Kenntnis. 
Aus dem anliegenden Lageplan ist zu entnehmen dass das Nie-
derspannungsstromkabel im Norden parallel zur Ringstraße ver-
läuft. Die Gasleitung liegt nördlich des Plangeltungsbereichs in 
der Ringstraße. Im Plangeltungsbereich befindet sich der Haus-
anschluss für die Ringstraße 37a. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise der vodafone GmbH werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung der vo-
dafone GmbH, dass sich im Geltungsbereich der gemeindlichen 
Planung keine Anlagen des Unternehmens befinden, zur Kennt-
nis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise der 50Hertz Transmission 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung der 
50Hertz Transmission GmbH, dass sich im Geltungsbereich der 
gemeindlichen Planung keine Anlagen des Unternehmens befin-
den, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise der IHK Neubrandenburg 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung der IHK 
Neubrandenburg, dass sich im Geltungsbereich der gemeindli-
chen Planung keine Hinweise zur gemeindlichen Planung beste-
hen, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise des Wasser- und Boden-
verbandes Untere Tollense/Mittlere Peene werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und als Hinweis 
in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung des 
Wasser- und Bodenverbandes Untere Tollense/Mittlere Peene, 
dass sich im Geltungsbereich der gemeindlichen Planung kein 
Gewässer II. Ordnung befindet, zur Kenntnis. 
 
Der Abstand zum L106 südlich des Plangeltungsbereichs beträgt 
mehr als 37 m. 
 
 
 
 
 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von 
Maßnahmen durch den Vorhabenträger und seine Beauftragten 
zu beachten und werden als Hinweis in die Begründung einge-
stellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise der GkU mbH werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung der GkU 
mbH, dass sich im Geltungsbereich der gemeindlichen Planung 
keine Ver- und Entsorgungsleitungen des Wasser- und Abwas-
serzweckverbandes befinden, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lungen, Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und 
Liegenschaftsamtes Neubrandenburg werden im Rahmen der 
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Groß Teetzleben nimmt die Feststellung des 
Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Neubrandenburg, 
dass sich im Geltungsbereich der gemeindlichen Planung kein 
Grundbesitz des Landes M-V befindet, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung ergan-
gene Stellungnahme des BUND M-V e.V. werden im Rahmen der 
Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und im erforderli-
chen Umfang in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die untere Naturschutzbehörde als Genehmigungsbehörde hat 
bezüglich Herpeto- und Avifauna eine ökologische Baubeglei-
tung gefordert. Diese Maßnahme wird übernommen und ist ge-
eignet artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden. 
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Es handelt sich bei der Planung um ein Verfahren nach § 13 b 
BauGB. Für solche Verfahren gelten die Bestimmungen des § 13  
a BauGB entsprechend. Das heißt, die mit der Planung im 
Zusammenhang stehenden Eingriffe im Verfahren werden so 
behandelt, als wären diese „vor der planerischen Entscheidung 
vorgenommen worden“. Kompensationsmaßnahmen im Sinne 
der Eingriffsregelung sind somit nicht erforderlich. 
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